
 

Stadt Sangerhausen  

 

  
 
 
 

 

Sangerhausen, 01.03.2024 
 

Beschlussvorlage BV/716/2024 
__________________________________________________________________________ 

 

Erarbeiter: FB Stadtentwicklung und Bauen Erstellt am: 28.02.2024 
  Status: öffentlich 
Einbringer: Oberbürgermeister 

 
 
Gegenstand: 
Grundsatzbeschluss zur Förderung und zum Ausbau der Marienkirche 
 

 
Verweisungen und -beratungen 

Gremium Beratung am: 

Verwaltungsleitungssitzung 06.03.2024 

Hauptausschuss 13.03.2024 

Stadtrat 14.03.2024 

 
 
Begründung: 
Mit den ersten Sicherungsmaßnahmen 1989 erfolgte die etappenweise Sanierung und 
Instandsetzung des Gebäudes der Marienkirche. Inzwischen sind die Dächer mit den 
Holzkonstruktionen und der Schiefereindeckung instandgesetzt. 2006 erfolgte die 
Instandsetzung der Fassaden von Turm, Langhaus und Chor einschließlich der 
Architekturglieder sowie der Fenster. Im Turm ist der Glockenstuhl repariert und die neu 
gegossenen Glocken sind aufgehängt worden.  
 
Für die Wiederherstellung der historischen Bausubstanz des Kulturdenkmals erarbeitet aktuell 
ein beauftragtes Architekturbüro eine Planung, welche eine Verbesserung und Erweiterung 
der sowohl kulturellen als auch sakralen Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigt. Erste 
Abstimmungen zwischen Planungsbüro, Nutzern, Untere Denkmalschutzbehörde und dem 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt sind bereits erfolgt und 
werden fortgeführt. 
 
Zur Realisierung der Planung werden finanzielle Mittel benötigt um die freiwillige Aufgabe 
realisieren zu können. Hierbei ist die Stadt Sangerhausen auf eine bis zu 100-prozentige 
Unterstützung aus Mitteln des Neuen Europäischen Bauhaus (NEB) aufmerksam geworden. 
So wäre es möglich, die Instandsetzungsmaßnahme und auch Beschaffungsmaßnahmen in 
absehbarer Zeit durchzuführen um das kulturelle und sakrale Nutzungsangebot zu erweitern. 
Es wird aktuell von einem Wertumfang in Höhe von 1.500.000 EUR ausgegangen. 
 
Eine Maßnahmebeschreibung und ein Empfehlungsschreiben des NEB Netzwerkbüro liegen 
der Beschlussvorlage bei. 
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Finanzbedarf: 

Finanzielle Auswirkungen:  nein  

  
 
 
Beschlusstext: 
Die Stadt Sangerhausen bekennt sich zur Marienkirche als Kulturstätte. Der Stadtrat 
beauftragt den Oberbürgermeister, für die Marienkirche Fördermittel aus dem Programm 
„Impulse für Architektur, Bauwirtschaft & Zusammenleben im Rahmen des Neuen 
Europäischen Bauhaus“ zu beantragen.  
 
 
Bemerkung: 
Veröffentlichung: 
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung 
 
 
 
Anlage/n 
Empfehlung NEB_NWB Sangerhausen-Marienkirche 
Maßnahmebeschreibung_18.12.2023 
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